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Lübeck, 12.02.2020
Empfehlung eines Ausschusses
Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Nadine Markmann (E-Mail: nadine.markmann@luebeck.de Telefon: 122-1025)

Empfehlung des Hauptausschusses zum Antrag aus der Einwoh-
nerversammlung vom 24.06.2019: Einrichtung eines Bürgergeldes
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.02.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich

Empfehlung:
Die Bürgerschaft hat in seiner Sitzung am 26.11.2019 den Antrag aus der Einwohnerver-
sammlung vom 24.06.2019: Einrichtung eines Bürgergeldes an den Hauptausschuss zur 
Beratung überwiesen.

Anschließend ist eine erneute Beratung in der Bürgerschaft vorgesehen.

Antrag:
Ich beantrage die Einrichtung eines Bürgergeldes, welches der gesamten Bevölkerung Lü-
becks jährlich die Mitbestimmung ermöglich, in welche Projekte die Stadt investiert. Alle vor-
geschlagenen Projekte sollen von der Bevölkerung für die Bevölkerung ausgerichtet sein und 
unter dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz stehen.

Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 28.01.2020 mit dem Antrag befasst:

Herr Stolzenberg hätte eine kurze Darstellung des Sachverhaltes seitens der Verwaltung 
befürwortet.

Herr Stolzenberg stellt folgenden Ergänzungsantrag:

„Der Bürgermeister wird beauftragt zu berichten, in welcher Form und in welcher Höhe ein 
Bürgergeld für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen werden kann. Es ist von den Erfahrun-
gen anderer Städte zu berichten.“

Herr Senator Hinsen weist darauf hin, dass der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ord-
nung die Ablehnung des Antrages empfiehlt.

Es diskutieren im weiteren Verlauf Herr Fürter, Herr Senator Hinsen, der Vorsitzende, Herr 
Krause, Herr Simon, Herr Stolzenberg, Herr Jenniches, Herr Dr. Flasbarth, Frau Zunft und 
Frau Hildebrand.

 

Der Vorsitzende lässt über den Ergänzungsantrag abstimmen.
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Der Hauptausschuss lehnt mehrheitlich (5 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen)
den Ergänzungsantrag ab.

 Der Vorsitzende lässt sodann über den Antrag abstimmen.

Der Hauptausschuss empfiehlt der Bürgerschaft  mehrheitlich (5 Ja-Stimmen und 10 
Nein-Stimmen) die Ablehnung des Antrages.

Begründung:

Anlagen:

Vorsitzende/r 
des Ausschusses/Beirates


